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Merkblatt
zum Nachweis der Sachkunde für Personen, die eine Genehmigung

zum Züchten von Papageien und Sittichen beziehungsweise

den Handel mit diesen Tieren beantragt haben

1 Allgemeines

Wer Papageien und Sittiche halten, von diesen Tieren Nachkommen aufziehen (Züchter) oder diese Tiere halten und sie gegen Entgelt an andere abgeben will (Händler), bedarf der Genehmigung nach § 17g des Tierseuchengesetzes. Die Genehmigung wird erteilt, wenn der Antragsteller die für die Haltung und Pflege der Tiere erforderliche Zuverlässigkeit und Sachkunde besitzt und wenn die für eine wirksame Seuchenbekämpfung notwendigen Räume vorhanden sind.

Dieses Merkblatt soll die Mindestkenntnisse, die zum Nachweis der Sachkunde 

notwendig sind, vermitteln.


2 Rechtliche Fragen

2.1 Beringungspflicht

Jeder Züchter und jeder Händler hat die Papageien und Sittiche seines Bestandes mit bezifferten Fußringen zu versehen, die nur eine einmalige Verwendung zulassen. 

Die Ringe sind durch

· den Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe e.V., Rheinstr. 35, 63225 Langen, Tel.: 06103/9107-0 oder

· den Bundesverband für fachgerechten Natur- und Artenschutz e.V., Ostendstr. 4, 76707 Hambrücken, Tel.: 07255/2800 oder 

· den eingetragenen Züchterverein (Abgabe geschlossener Ringe durch den Ringwart), der von der zuständigen Behörde zugelassen ist, 

zu beziehen. 

Die Weitergabe von Fußringen an andere Personen ist verboten. 

Der Ring ist anzubringen, wenn das Tier flügge wird.


2.2 Buchführungspflicht

Züchter und Händler haben über Bestand, Zugang – auch nur vorübergehende 

Aufnahme – und Abgabe von Papageien und Sittichen Buch zu führen. Die Nachweisbücher, für die ein bestimmtes Muster vorgeschrieben ist, können ebenfalls bei den vorgenannten Adressen bezogen werden.
Beim Anlegen der Bücher sind die vorhandenen Bestände einzutragen. Veränderungen in dem Bestand der Vögel sind unverzüglich in den Büchern zu vermerken. Die Nachzucht ist mit dem Zeitpunkt des Flüggewerdens und der Beringung in das Nachweisbuch einzutragen. 

Folgende Eintragungen sind gut leserlich – am besten in Blockschrift – mit Tinte oder urkundenechtem Kugelschreiber vorzunehmen:

· Art der Tiere

· Ringnummer und Beringungsdatum (Erst- oder Nachberingung)

· Datum des Erwerbs/Aufnahme in den Bestand und Herkunft der Tiere

· Datum der Abgabe und Empfänger oder Abgangsdatum

· Beginn /Datum/ Ergebnisse der Psittakose - Untersuchung bzw. Therapie sowie Art/Dosis des verwendeten Medikaments

· Vermerk über die Beseitigung nicht verwendeter Fußringe 

Namen und Anschriften der Lieferanten und Käufer sind unbedingt vollständig einzutragen (Vorname, Familienname, Wohnort, Straße und Hausnummer). Dies gilt auch beim Kauf, Tausch oder bei einer Schenkung. Die Bücher sind mit laufender Seitenzahl zu versehen; sie dürfen frühestens zwei Jahre nach der letzten Eintragung vernichtet werden.
Die Buchführung kann auch mittels elektronischer Datenverarbeitung vorgenommen werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Vorschriften über die Buchführungspflicht genau eingehalten werden müssen. Nur so ist die sofortige Benachrichtigung der in Frage kommenden Käufer im Falle eines Seuchenausbruchs möglich. Dies ist wegen der Gefährlichkeit der Papageienkrankheit für den Menschen unerlässlich. 

Verstöße gegen die Buchführungspflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können darüber hinaus den Widerruf der Genehmigung zur Folge haben.


2.3 Anzeigepflicht

Bei der Psittakose handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche. 

Treten gehäuft Erkrankungs- oder Todesfälle im Vogelbestand auf, so ist dies dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Fachdienst Verbraucherschutz, Telefon 0731/185-1740, unverzüglich mitzuteilen. Verendete Tiere müssen auf Psittakose untersucht und dürfen daher vor der amtlichen Besichtigung nicht beseitigt werden.


2.4 Behördliche Kontrollen

Es werden regelmäßige behördliche Kontrollen an Ort und Stelle durchgeführt, bei 

denen insbesondere die Beringung der Vögel, sowie der bestandsbuchmäßige und tatsächliche Vogelbestand überprüft werden.
Dabei ist der beamtete Tierarzt befugt, Grundstücke und Räume, in denen Papageien und Sittiche gehalten werden, zu betreten, um die Tiere erforderlichenfalls zu 

untersuchen und ihre Unterbringung zu überprüfen. Ihm sind die zur Untersuchung 

erforderlichen Tiere kostenlos zu überlassen, soweit dies zur Feststellung der Seuche notwendig ist. Der Besitzer und sein Vertreter sind verpflichtet, die Überprüfung und Untersuchung zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 

(Artikel 13 des Grundgesetzes) ist insoweit gesetzlich eingeschränkt.


2.5 Verstöße

Gemäß § 76 des Tierseuchengesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig Papageien oder Sittiche ohne Genehmigung züchtet, mit diesen Tieren Handel treibt, den Beringungszwang verletzt oder nicht oder unzureichend über den Zugang oder die Abgabe von Papageien und Sittichen Buch führt, die Vorlage von Nachweis-

büchern verweigert oder den Zutritt zu Grundstücken oder Räumen oder die 

Besichtigung oder Untersuchung von Tieren nicht duldet oder die zur Untersuchung 

erforderlichen Tiere nicht überlässt, die ihm obliegenden allgemeinen Auskunftspflicht nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt oder wer die Einsichtnahme in geschäftliche Unterlagen (Lieferscheine, Rechnungen usw.) oder deren Überprüfung nicht duldet.


3 Tiermedizinische und humanmedizinische Fragen

Die strengen Rechtsvorschriften für das Züchten und den Handel von beziehungsweise mit Papageien und Sittichen haben ihren Grund in der Gefährlichkeit der Papageienkrankheit (Psittakose) für den Menschen.


3.1 Erreger und Wesen

Die Papageienkrankheit (Psittakose) ist eine, durch einen bakterienähnlichen Erreger (Chlamydia psittaci) hervorgerufene, ansteckende, von den Papageienvögeln 

(Papageien, Sittiche, Loris, Kakadus usw.) auf den Menschen übertragbare Erkrankung. Die Erkrankung kann auch bei verschiedenen Geflügelarten sowie bei Wild- und Ziervögeln durch den gleichen Erreger hervorgerufen werden und wird bei diesen als 

Ornithose (meldepflichtig!) bezeichnet. 

Einige Säugetiere sind ebenfalls empfänglich für den Erreger und zeigen folgende Krankheitserscheinungen: Lungen- und Darmentzündungen beim Kalb, 

Gelenkentzündungen beim Schaf, Rind und Schwein, Aborte bei Rind und Schaf und Lungenentzündung bei Katzen. 

3.2 Übertragung

Als Überträger der Krankheit auf den Menschen kommen hauptsächlich die besonders empfänglichen Papageien und Sittiche in Frage. Der Mensch nimmt den Erreger durch die Atmungsorgane oder durch den Mund in seinen Körper auf.
Zur Ansteckung ist es notwendig, dass er mit einem infizierten Vogel in räumlichen Kontakt gekommen ist. Der Erreger wird von dem Vogel mit dem Speichel und dem Urin/Kot ausgeschieden, haftet oft am Gefieder, wird beim Herumfliegen im Zimmer mit dem Gefiederstaub überall hin verstreut und kann dann vom Menschen eingeatmet werden (sogenannte Staub- oder Tröpfcheninfektion). Eine Übertragung der Papageienkrankheit von Mensch zu Mensch kommt gelegentlich bei der Betreuung von Psittakosekranken durch Tröpfcheninfektion vor.


3.3 Krankheitserscheinigungen beim Tier

Die Infektion mit dem Erreger verläuft bei Vögeln in der Regel ohne (sogenannte latente Infektion) oder mit milden Krankheitserscheinungen. Schlechte Haltungs- oder 

Fütterungsbedingungen, belastende Umwelteinflüsse oder andere Infektionen 

begünstigen den Krankheitsausbruch. 

Erkrankte Vögel zeigen Symptome wie gesträubtes Gefieder, Schläfrigkeit, Fressunlust, Durchfall, auch schleimigen Ausfluss aus Nase, Augen und Schnabel. 

Ein latent infizierter Vogel kann den Erreger über Monate und Jahre beherbergen und ausscheiden und bietet daher eine dauernde Infektionsquelle für den Menschen und 

andere empfängliche Tiere.
Nach einem Krankheitsausbruch verenden Papageien und Sittiche ohne eine Behandlung nach einigen Tagen oder Wochen. 

3.4 Krankheitserscheinungen beim Menschen

Nachdem der Mensch den Erreger aufgenommen hat, erkrankt er etwa 7 bis 14 Tage später mit anfänglich undeutlichen grippeähnlichen Erscheinungen. Zuerst machen sich Kopfschmerzen, allgemeines Mattigkeitsgefühl und Abgespanntheit bemerkbar. Manchmal kommt es auch zu Übelkeit und Erbrechen, oft treten eigentümliche Gliederschmerzen auf. Die Erkrankung wird oft mit einer Erkältung verwechselt. Wenige Tage später tritt Fieber auf, wobei die Temperatur sehr schnell auf 39° C bis 40 °C ansteigt. 

Die akut fieberhafte Erkrankung ist relativ häufig von einer Lungenentzündung 

begleitet. Als Folge der Erkrankung können Herzbeschwerden zurückbleiben. Gelegentlich kommt es aber auch zu einem milderen Krankheitsverlauf. Durch frühzeitige ärztliche Behandlung kann der Verlauf günstig beeinflusst werden.


3.5 Bekämpfung

Um eine Einschleppung des Psittakoseerregers durch Exotenimporte zu verhindern, müssen aus dem Ausland eingeführte Papageien und Sittiche zunächst in Quarantäne verbleiben. 

Für den Handel und die Züchtung dieser Vögel sind die oben aufgeführten Regelungen (Pflicht zur Genehmigung, zur Beringung, zur Buchführung und zur Anzeige, Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständige Behörde) getroffen worden.
Ist der Ausbruch der Psittakose festgestellt oder besteht auch nur der Verdacht, so ist der weitere Erwerb oder Verkauf von Vögeln untersagt.

Verseuchte Vogelbestände müssen auf Anordnung der zuständigen Behörde 

(Fachdienst Verbraucherschutz des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis) getötet oder mit dessen Abstimmung tierärztlich behandelt werden.
Für die Dauer der Behandlung müssen die betroffenen Vögel in Quarantäne gehalten werden.

Bis zum Abschluß der Bekämpfungsmaßnahmen sind spezielle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Der Vogelbestand unterliegt den Sperrvorgaben der zuständigen Veterinärbehörde. 


4 Meldepflicht nach dem Infektionsschutzgesetz

Nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen) ist jeder Erkrankungsfall durch Psittakose beim Menschen meldepflichtig. Die Meldung ist dem für den Aufenthalt des Betroffenen 

zuständigen Gesundheitsamt (Fachdienst Kreisgesundheit des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis) unverzüglich, spätestens innerhalb 24 Stunden nach erlangter Kenntnis zu 

erstatten.
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